Hinweise zur Übernahme eines Kleingartens 
Sehr geehrte Gartenfreunde,
Sie möchten für Ihre Familie einen Kleingarten pachten. Was ist zu tun? 
Der KV Arnstadt-Ilmenau e.V. hat für seine Mitgliedsvereine eine Gartenbörse eingerichtet, um schneller frei gewordene Kleingartenparzellen der Bevölkerung zugänglich zu machen.
Da die Kleingärtnervereine gesetzlich selbständig sind, erfolgt die Vergabe nur in der Kompetenz der Vereinsvorstände.
Der Kreisverband kann nur vermitteln.
Das ist zu beachten:
Kleingärten nach dem Bundeskleingartengesetz haben einen Sonderstatus. Dies kommt besonders im niedrigen Pachtzins zum Ausdruck (zurzeit 0,082 €/ m² und Jahr).
Das erfordert aber auch besondere Forderungen an die Kleingärtner/innen:
1. Der Kleingarten muss kleingärtnerisch genutzt werden. Die Gesamtfläche wird aufgeteilt in: 
1/3 Obst- und Gemüseanbau, 1/3 für Ziergehölze und Blumen und 1/3 als Erholungsfläche mit Gartenlaube, Rasenfläche und Wege
2. Die Gartenlaube darf nicht größer als 24 m² sein
3. Ständiges Wohnen in der Gartenlaube ist nichtgestattet.
Um im Kleingartenverein einen Garten zu pachten, ist die Mitgliedschaft im Verein notwendig.
Die Satzung und die Gartenordnung dieses Vereins regeln alle entsprechenden Fragen und mit diesen sollten Sie sich vorher vertraut machen.
Bei der Übergabe eines Gartens wird in der Regel eine Wertermittlung durchgeführt. Das heißt, für die Laube, Anpflanzungen, Wege, Wasser- und Energieleitungen wird der Preis ermittelt, was der abgebende Pächter als finanziellen Ausgleich für sein Eigentum erhält.
Wenden Sie sich bitte an die angegebenen Adressen der Gartenbörse - Freie Gärten Bereich Arnstadt und Freie Gärten Bereich Ilmenau. 
Dort werden Sie alle notwendigen Einzelheiten über die freigewordenen Gärten erhalten.

